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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik an 
der Hochschule Niederrhein vom 30. Mai 2012 



Ordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang  
Elektrotechnik 

an der Hochschule Niederrhein  
 

Vom 30. Mai 2012 
 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90), hat der Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Elektrotechnik und Informatik der Hochschule Niederrhein die folgende Änderungsordnung 
erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektotechnik vom 23. August 2006 (Amtl. 
Bek. HN 25/2006), zuletzt geändert durch Ordnung vom 28. Februar 2011 (Amtl. Bek. HN 4/2011) 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird um „§ 12 Freiversuch“ ergänzt. 
 
2. § 11 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(3) Bestandene Prüfungen können, außer im Fall des Freiversuchs (§ 12), nicht wiederholt wer-
den.“ 
 
2. Im Anschluss an § 11 wird § 12 mit folgendem Text eingefügt: 
 

„§ 12 
Freiversuch 

 
(1) Legt ein Prüfling bis zum Ende seines zweiten (grundständiger Studiengang) bzw. vierten (ko-
operativer Studiengang) Fachsemesters eine gemäß dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage I) im 
ersten oder zweiten (grundständiger Studiengang) bzw. ersten bis vierten Semester (kooperativer Stu-
diengang) stattfindende Prüfung ab und besteht er diese Prüfung nicht, so gilt sie als nicht unternom-
men (Freiversuch). Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung 
aufgrund eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde (§ 13). 
     
(2) Bei der Berechnung des in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunktes bleiben Fachsemester unbe-
rücksichtigt, während derer der Prüfling nachweislich wegen schwerer Krankheit oder aus anderen 
zwingenden Gründen am Studium gehindert war. Ein Hinderungsgrund ist insbesondere anzunehmen, 
wenn mindestens vier Wochen der Mutterschutzfrist in die Vorlesungszeit fallen. Für den Fall der 
Erkrankung ist erforderlich, dass der Prüfling unverzüglich eine amtsärztliche Untersuchung herbei-
führt und mit der Anmeldung zur Prüfung das amtsärztliche Zeugnis vorlegt, das die medizinischen 
Befundtatsachen enthält, welche die Studienunfähigkeit belegen. 
 
(3) Unberücksichtigt bleiben auch Studienverzögerungen infolge einer Behinderung, höchstens je-
doch bis zu zwei Semestern. 
 
(4) Wer nach den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 eine Prüfung bestanden hat, kann zur Verbes-
serung der Note die Prüfung zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. Erreicht der Prüfling in der 
Wiederholungsprüfung eine bessere Note, so gilt diese Note. Wird eine Notenverbesserung nicht er-
reicht, so gilt die Note des Freiversuchs.“ 
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Artikel II 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Hochschule Niederrhein (Amtl. Bek. HN) in Kraft.  
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Elektrotechnik und 
Informatik vom 29.03.2012 und der Feststellung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der 
Hochschule Niederrhein vom 22.05.2012. 
 
Krefeld, den 30. Mai 2012 

 
 
 
 
 

Der Dekan 
des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik 

der Hochschule Niederrhein 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Schulte 


